
Beitragsordnung des Turnverein 1840 Falkenstein e.V. 

 

 

Auf der Grundlage von § 9 unserer Vereinssatzung hat die Mitgliederversammlung am 

04.03.2011 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge 

richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft und der jeweiligen Leistungsfähigkeit einzelner 

Mitgliedergruppen. 

 

Derzeit beträgt der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag: 

  

Mitgliedergruppe Höhe des Mitgliedsbeitrages 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr 

36,00 € 

(bei Beginn der Mitgliedschaft während 

eines Jahres: 3,00 €/ Monat) 

Mitglieder/innen ab dem 18. Lebensjahr  

60,00 € 

(bei Beginn der Mitgliedschaft während 

eines Jahres: 5,00 €/ Monat) 

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag 

- Studenten und Auszubildende  

- Rentner und Pensionäre  

- Bundesfreiwilligendienst 

- Arbeitslose 

48,00 € 

(bei Beginn der Mitgliedschaft während 

eines Jahres: 4,00 €/ Monat) 

Beitrag für Neuaufnahme in den Turnver-

ein 1840 Falkenstein e.V. (unabhängig vom 

Mitgliederstatus) 

10,00 € 

(einmalig) 

 
 

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag (Ende des 1.Quartals, d.h. 31.03. des 

jeweiligen Jahres) bestehende Mitgliederstatus maßgebend. Soweit dem Verein kein ent-

sprechender Nachweis eingereicht wird, der einen geringeren Beitrag rechtfertigt, ist der für 

Mitglieder/innen ab dem 18. Lebensjahr festgesetzte Betrag zu entrichten. 

 

 

Auszug aus der Satzung des TV 1840 Falkenstein e.V.: 

 

§ 9 

(Mitgliedsbeiträge) 

 

Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages 

wird von der Mitgliederversammlung, auf Vorschlag des Vorstandes, festgelegt. 

 

Die Mitgliedsbeiträge, sowie die abteilungsbezogenen Zusatzbeiträge sind als Jahresbeitrag 

bis zum Ende des 1.Quartals zu entrichten. Bei Beginn der Mitgliedschaft während eines 

Jahres, ist der Beitrag anteilig bis zum Jahresende unmittelbar nach der Aufnahme zu zah-

len. 

 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben die gleichen Rechte wie alle 

anderen Mitglieder. 

 

 

Falkenstein, 01.01.2012 

 

Vorstand 

TV 1840 Falkenstein e.V. 


